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euBP - elektronisch unterstützte Betriebsprüfung 
 
Einfach – schnell – sicher, so gehen Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung mit 
elektronischer Unterstützung. Kein lästiges zusammentragen von Akten und Unterlagen mehr. 
Quasi per Knopfdruck erzeugen Sie die für die Betriebsprüfung notwendigen Informationen. 

Betriebsprüfungsverfahren (euBP) 

Grundsätze nach § 28p Abs. 6a SGB IV zum Verfahren "elektronisch unterstützte Betriebsprüfung" 
Die Arbeitgeber erhalten im Rahmen des Verfahrens der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) die 
Möglichkeit, die für die Prüfung relevanten Daten elektronisch anzuliefern. Die vom Arbeitgeber übermittelten Daten 
werden mit Hilfe einer Prüfsoftware analysiert und die daraus gewonnenen Ergebnisse als Hinweise für die Prüfung 
genutzt. Ziel ist es, die Prüfdauer bei den einzelnen Prüfstellen zu reduzieren. Unter Umständen kann eine Prüfung 
vor Ort gänzlich entfallen. Nach Abschluss der Prüfung hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, Ergebnisse elektronisch 
abzurufen. 
 

Ab dem 01.01.2023 sind die für die Prüfung notwendigen Daten elektronisch aus einem systemgeprüften Entgelt-
abrechnungsprogramm zu übermitteln. Auf Antrag des Arbeitgebers kann für Zeiträume bis zum 31.12.2026 auf eine 
elektronische Übermittlung der gespeicherten Entgeltabrechnungsdaten verzichtet werden. 
 
Weiterführende Informationen und Schnittstellenbeschreibungen unter: 
 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/elektronisch-unterstuetzte-
Betriebspruefung-euBP/euBP.html 
 
 
Welche Voraussetzungen sind notwendig? 
 
Es müssen alle Monatssicherungen für den Prüfzeitraum in der Struktur 
                        …LOHN\Ordnernummer\BACKUP\*.*   vorhanden sein. 
 
Erfassen Sie in dieser Maske die für die Prüfung relevanten Daten, wobei einige Datenfelder 
der Dokumentation dienen und keine Pflichtfelder sind. 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung ->Prüfungen und Termine -> Prüfungen 

 
 
Über den Button „erstelle euBP bis zum“ erfolgt die Weiterleitung für die Erstellung der 
entsprechenden zu prüfenden Jahre bzw. Teilzeiträume. 
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Sollten Monatsdateien für den gewünschten Prüfungszeitraum fehlen, erscheint ein 
Hinweisfeld: 
 

 
 
Sofern alle notwendigen Monatsdateien vorhanden sind, erscheint folgendes Hinweisfeld: 
 

 
 
Bei mehrjährigen Prüfzeiträumen sind entsprechend mehrere Jahresdateien zu erstellen: 
 

 
 
 
Es öffnet sich die folgende Maske, mit Voreinstellung des ersten zu prüfenden Kalenderjahres: 
 

 
 
Über den Button „Datenschnittstelle erstellen“ wird die Datei für das angezeigte Jahr erzeugt. 
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Sofern Betriebsstätten vorhanden sind, wird für jede Betriebsstätte eine eigene Datei erzeugt. 
 

 
 
Bei einem umfangreichen Personalbestand ist mit einem längeren Zeitaufwand zu rechnen. Die 
Protokolldokumente werden dementsprechend groß. 

 

Anschließend wird die Erstellung für das nächste Jahr angeboten: 
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Über die Menüpunkte  Protokollausgabe oder Reportausgabe besteht die 
Möglichkeit, die Sendedaten zu dokumentieren. Ebenfalls wird der Versand im Meldedialog verzeichnet, 
sofern die Übertragung auf Kanzleiebene mit Dakota erfolgt ist. 

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Erstellung der Schnittstellendatei EEBEXXXX.  sind die Backup-
Sicherungen ab dem ersten Prüfungsjahr. Diese Datensicherungen liegen unter dem 
Mandantenverzeichnis\BACKUP und haben den Aufbau Mmmmndnr .sjj . 

Sollten Monatssicherungen der Prüfjahre fehlen, ist keine maschinelle Bereitstellung der Daten 
möglich! 

Bei der Aufforderung die Datenhistorie zu erstellen, bitte ausführen, da dadurch eventuelle fehlende 
Datenkonstellation repariert wird. Sollten trotz allen Versuchen Meldungen zum Fehlen von Stammdaten 
angezeigt werden, ist keine maschinelle Bereitstellung der Daten möglich! 

Das Kurzprotokoll dokumentiert die einzelnen Datenbausteine. Im Regelfall steht hinter jedem 
Datenbaustein --- ok ---. Mit diesem Hinweis wird die korrekte Datenerstellung bestätigt. Wenn der 
Hinweis „nicht gefunden“ erscheint, ist eine Datenerstellung nicht möglich. 

Einzelne Inhalte der Datenbausteine lassen sich bei Bedarf auch in Excel darstellen. 

 

 

Datei Speicherort 
 

Die euBP-Dateien werden in einem Unterverzeichnis vom Ordner Lohn\DFUEKKAS erstellt und gepackt, 
mit der Dateikennung: EEBEXXX. 

Die erstellten Dateien werden dann mit der Meldeautomatik über Dakota versendet. 

Für die Übermittlung gibt es kein zusätzliches Meldeverfahren, das Verfahren der Meldung ist 
gleichzusetzen mit den Meldeverfahren der Beitragsnachweise, etc. 
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Status- und Rückmeldungen im Meldedialog 
 

Nach erfolgter Übermittlung wird von der DRV eine Rückmeldung erzeugt und im Meldedialog angezeigt. 

 

Die Rückmeldungen geben Auskunft darüber, ob die Dateien angenommen oder auch evtl. abgewiesen 
wurden. 
 

 
 
 
Nach erfolgter Prüfung erfolgt üblicherweise ebenfalls eine Rückmeldung über evtl. zu erstellende 
Meldekorrekturen und das Prüfergebnis. Das Verfahren für die Meldekorrekturen gehört zu einem 
Zusatzmodul und wird von LohnAs nicht unterstützt. 
 

 
 
Die Datei zum Prüfergebnis wird ebenfalls im PDF-Format bereit gestellt: 
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